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Timothy O. Nissen

Kreative Offenheit
Das Projekt «Swisscodes» bezeugt eine offene und
aufmerksame Orientierung des SIA zum Normengeschehen

in Europa – nicht allein beobachtend, sondern
auch gestaltend. Diese kreative Offenheit bestimmt je
länger je mehr das Normenschaffen unseres Vereins.
Grösse und Komplexität des Vorhabens riefen nach
entsprechenden Formen der Führung, Arbeitsorganisation

und Finanzierung. Die hier eingeschlagenen Wege, die
bedeutenden Partner, die das Vorhaben unterstützt und
dem SIA die Federführung überantwortet haben, zeugen

vom grossen Vertrauen in unsere Kompetenz, das

stets neu durch solche Leistungen untermauert werden
muss. Ermutigend ist auch die Bereitschaft in vielen
involvierten Kreisen, Überraschungen und Holprigkeiten

zu bewältigen, welche bei einem Unterfangen dieser

Weite und Tiefe unweigerlich anfallen und solidarisch

mitzuhelfen, kleine Betroffenheiten hintan zu
stellen, um das Ziel möglichst treffsicher zu erreichen.

Hartnäckig wurden zudem die tradierten Werte des

Normensschaffens im SIA bei der Bearbeitung aufrecht
erhalten und neu umgesetzt:
– Das Bemühen, möglichst kompetente Fachleute

erfahrene wie junge) für die Normenbearbeitung zu
gewinnen.

– Das Prinzip, möglichst alle betroffenen Akteure in
die Bearbeitung und Genehmigung miteinzubeziehen,

also Planer, Auftraggeber, Unternehmer und
Regulatoren.

– Das Anliegen, die Normen sinnvoll kurz und prägnant

zu formulieren, um ihre Akzeptanz und
Praxistauglichkeit zu sichern.

– Der Grundsatz, dass Normen nicht ein Ersatz
sondern eine Ergänzung und Stützung von Fachwissen
sind.

– Die Bereitschaft, Mühseligkeiten und Fährnisse eines
ausgedehnten Vernehmlassungsverfahrens auf sich
zu nehmen. Denn nur damit erhalten die Normen
ihre grosse Anerkennung und Glaubwürdigkeit.

Bedeutsam ist zudem die Mitarbeit junger Fachleute an

solchen Werken. Dies bildet eine wertvolle Möglichkeit
zur Weiterbildung, zur Vertiefung und Schärfung ihrer
fachlichen und kommunikativen Kompetenz. Die Normen

und die Fachwelt profitieren beide von dieser

Möglichkeit. Ich bin sicher, dass die Swisscodes ein
weiterer Beweis sind, dass der SIA laufend bestrebt und
fähig ist, «the cutting edge» im Baunormenwesen
darzustellen.
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Die Erarbeitung der Swisscodes orientierte sich an den
Regeln des CEN, insbesondere am Stillhalteabkommen

und an der Rückzugsverpflichtung. Dieses
Stillhalteabkommen verpflichtet die Mitglieder des CEN,
jede Normungsaktivität zu unterlassen, welche den

Fortschritt der Normierung auf europäischer Ebene
gefährden könnte, sobald in einem bestimmten Bereich

auf europäischer Ebene Normungsarbeiten beginnen.
Weil die Swisscodes die spätere Übernahme der
Eurocodes vorbereiten, stellen sie keine Behinderung des

europäischen Normungswesens dar und verstossen

nicht gegen das Stillhalteabkommen. Durch die
Rückzugsverpflichtung sind die Mitglieder des CEN
verpflichtet, innert einer vorgegebenen Frist nationale
Normen zurückzuziehen, welche Europäischen Normen

widersprechen. Die Swisscodes widersprechen den

Eurocodes nicht und fallen nicht unter die Rückzugspflicht.

Hinsichtlich des rechtlichen Status der Swisscodes

und Eurocodes ist zwischen der Übergangszeit vor
und der Zeit nach der Inkraftsetzung der Eurocodes zu
unterscheiden. Während der Übergangszeit kann die
Schweiz noch ihr eigenes Normenwerk haben. Wenn
die Eurocodes einmal in Kraft gesetzt sind und in
allen CEN-Ländern unverändert übernommen und
angewendet werden müssen, werden sie die nationalen
Normen ersetzen. Zur Orientierung der Anwender der
Swisscodes ist dieser Zusammenhang durch einen kurzen

Hinweis aufgezeigt. Art. 12 Abs. 2 des Bundesgesetzes

über das öffentliche Beschaffungswesen BoeB)

sieht vor, dass die Auftraggeberin bei der Bezeichnung
der erforderlichen Spezifikationen in den Ausschrei-bungs-,

Vergabe- und Vertragsunterlagen soweit als

möglich internationale Normen oder nationale
Normen, welche internationale Normen umsetzen, zu

berücksichtigen hat. Die Gleichbehandlung der
Anbietenden, welche das BoeB verlangt, wird mit den

Swisscodes nicht in Frage gestellt. Da die Swisscodes

den zentralen Inhalt der Eurocodes der Schweizer Fachwelt

vermitteln, ist sichergestellt, dass der in den
Eurocodes festgeschriebene aktuelle Stand der Technik in
der Schweiz rasch Verbreitung findet. Werkeigentümer
dürfen deshalb bei Anwendung der Swisscodes davon
ausgehen, dass sie den richterlichen Anforderungen im
Zusammenhang mit der Werkeigentümerhaftung Art.
58 Abs. 1 des Obligationenrechts) genügen.

Die rechtlichen Aspekte des Projektes «Swisscodes » wurden durch die

Rechtsdienste des SIA sowie des Bundesamtes für Bauten und Logistik
behandelt. Im schweizerischen Recht darf man annehmen, dass die Einhaltung

einer technischen Norm die tatsächliche Vermutung begründet, dass
der Stand der Technik eingehalten ist, und dies begründet wiederum die

Vermutung eines den haftungsrechtlichen Sorgfaltspflichten genügenden
Verhaltens.
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